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Sehr geehrter Herr Kollege, ,

vielen Da:I1k für Thr Schreiben vom 4. Dezember 2001 zur vorgesehenen Novellierung der

Seeunfalluntersuchung.

Die derzeitige Regelung der Seeunfalluntersuchung muss dringend novelliert werden. Fol-

gende Beispiele belegen dies:

. Derzeit ist eine Untersuchungszuständigkeit der deutschen Seeämter nicht gegebeI",

wenn fremdflaggige Schiffe ohne Beteiligung eines lrIhabers eines deutschen Patentes

an Bord außerhalb deutscher Hoheitsgewässer verunglücken und hierbei deutsche Pas-

sagiere verletzt oder getötet oder deutsche Gewässer bzw. die deutsche Küste verunrei-

nigt werdeI\. Mangels Zuständigkeit hätte eine Untersuchung durch deutsche Seeämter

nicht erfolgen können, wenn beim Unfall des TaX1kers "Baltic Carrier" in der Ostsee das

ausgetretene Öl statt an die dänischen Strände in die äußerst emp&dlichen deutschen

Boddengewässer gelangt wäre.

. Bei der Untersuchung des Seeunfalles des MS "Pallas'l von Ende Oktober 1998 konnte

das dänische Sicherheitskonzept laut bestehendem Red1t mcht zum Untersuchungsge-

genstand des Seeamts gemacht werden.

a H~testeIJe Al~x.ndaplatz
5-Ba1In: 3, 5, 7, 9, 7S U-Bahn: z, 5, 8

Tram: l, 3, ~ 5,6
Bus: 100, 142, 148, 157,200,257,348
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Gerade die Aufdeckung organisatorischer oder technischer Mängel muss das vordringliche

Ziel einer Unfalluntersuchung sein, um vergleichbaren UI1fallpotenzialen entgegenwirken

zu kÖf\I\en.

Ein solcher Mangel ist memes Erachtens auch die vielfach geübte Praxis, ausgeflaggte Schif-

fe unterhalb der ~e der SChiffsführung mit unzureiche1'd qualifiziertem Personal mit

Niedrigstlöhnen zu besetzen. Hieraus kÖMe1' kritische Situationen entstehen, die in der

Vergangenheit immer wieder Ursacl\e von Unfällen UX\d damit auch des Todes von Seeleu-

te1' oder von verheerenden langfristigen Umweltzerstörungen waren.

Ich erhoffe mir, dass in Zukunft in entsprechenden Fällen auch solche Zusammenhä11ge

durch eine W1abhängige BW1desstelle für SeetmfalluntersuchW1g deutlich herausgestellt W1.d

hieraus national wie auch international KonSequenzen gezogen werden können.

lluer Auffassung, dass die Übertragung der unstrittigen Bestimmungen für die Fluguniall-

untersuchung auf die Untersuchung von Schiffgunfälletl nicht sachgerecht möglich sei, ver-

mag ich nicht zu folgen.

Bei beiden Verfahren geht es darum, möglichst sofort die Untersuchungen aufzunehmen,

um alle für das jeweilige UnfallereigtUs ursächlichen Tatbestände zeitnah zu erheben und

ggf. rasch die erforderlichen Konsequenzetl zur Vermeidung eines älmlichen Unfalls zu zie-

hen U1\d damit die Sicherheit von Fahrgästen und Personal zu erhöhetl und bei Seeunfällen

auch die Vem1.eidung von Schädetl für die MeereS1UJ\welt zu bewirken.

Du Verdacht, dass die Seeämter mittelfristig abgeschafft werden solleI\ und das Seeamt Em-

den zuerst auf der Streichliste stehe, entbehrt der Grundlage, da die derzeitigen Seeämter im

Gesetzentwurf (siehe dort § 24 Abs.l) namentlich aufgeführt sind.llire Abschaffung würde

somit eine Gesetzesänderu;ng erfordern. . '" .; ,

Mit freundlichen Grüßen


